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zusetzen geruhet , daß für jedes Pferd mit
oder ohne Wagen i Graten , für ein Srück
Hornvieh § Gr . , und für ein Schwein 2 Gr.
erlegt werden sollen , welches hiedurch be¬
kannt gemacht wird.

19) Regierungs - Bekanntmachung
vom 14. April publ . 27. ? j. 1317.

Alle Eingaben Die Regierung findet sich veranlaßt , hie-

tweEel )̂ s" verfügen und öffentlich bekannt zu
müssen von den machen :
Concipienten daß eine jede bei der Regierung oder bei

sepn.̂ " ^ " einer anderen administrativen Behörde
einzureichende Supplik oder sonstige
Eingabe stets mit dem Namen des
Concipienten  derselben versehen
seyn müsse,

widrigenfalls der Supplicant zu gewärti¬
gen hat , daß seine Eingabe unbeachtet zu¬
rückgelegt werden wird.

20 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom ry . April xubl . 24 . ej . 1817.

NahereBestinm Da der Artikel 685 . des Strafgesetzbuchs
muiigen über der Zeugen zu vergütenden Reife-
in Strafsachen Zehrungs - rmd Beriaumutg - srosten einer

r" vergüte,'.den genaueren Bestimmung bedarf , so ist , nach
?ungs ^ nnd Communicarion mit Herzoglicher Justizcanz-
Versäumniß - le,i und Cainmer , rmrer Seiner Herzog-
Kosten. '
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